
Merkblatt für GmbH-Geschäftsführer

Der Geschäftsführer einer GmbH hat umfangreiche Pflichten, deren Verletzung oft mit Strafe  

bedroht und mit erheblichen Haftungsgefahren verbunden ist. Von diesen Pflichten können auch die  

Gesellschafter den Geschäftsführer nicht befreien. Verletzt oder vernachlässigt ein Geschäftsführer seine  

Pflichten, so kann er sich nicht damit entschuldigen, er habe nur die Weisungen der Gesellschafter  

ausgeführt oder diese hätten ihn nicht ausreichend informiert oder er sei gar nur als Strohmann tätig 

geworden. Aus dem umfangreichen Pflichtenkatalog seien die Wichtigsten hervorgehoben:

Der Geschäftsführer kann die GmbH stets wirksam vertreten, soweit er zur Alleinvertretung berufen  

ist. Ob er dies auch darf, ist eine ganz andere Frage. Die Satzung, sonst der Anstellungsvertrag des  

Geschäftsführers oder eine Geschäftsordnung bzw. allgemeine Absprachen regeln, welche Geschäfte er 

tätigen kann, ohne Rücksprache mit den Gesellschaftern zu nehmen oder gar einen förmlichen Beschluss  

der Gesellschafter herbeizuführen. Überschreitet der Geschäftsführer diese Grenzen, ist er den Gesell- 

schaftern zum Ersatz des entstandenen Schadens verpflichtet.

Geschäfte mit sich selbst (dazu zählt auch Abschluss oder Änderung des Geschäftsführerdienstvertrages: 

auf der einen Seite handelt der Geschäftsführer eigenen Namens als „Arbeitnehmer“, auf der anderen  

Seite als Vertreter des „Arbeitgebers“, der GmbH) kann der Geschäftsführer nur tätigen, wenn er vom  

Verbot des In-Sich-Geschäfts (§ 181 BGB) befreit ist. Im Beschluss über seine Geschäftsführerbestellung 

wird dies meist knapp als „Von den Beschränkungen des § 181 BGB ist er befreit“ formuliert. Dann ist es 

ihm auch gestattet, zugleich für eine andere Gesellschaft, bei welcher er unterschriftsberechtigt ist, zu 

unterzeichnen (Verbot der „Mehrfachvertretung“).

Auf allen Geschäftspapieren muss der Firmenname der Gesellschaft in korrekter Form, das heißt genauso, 

wie er im Handelsregister eingetragen ist, geführt werden. Änderungen oder Abkürzungen bringen für die 

Geschäftsführer die Gefahr persönlicher Haftung mit sich. Außerdem müssen auf allen Geschäftsbriefen 

Rechtsform und der Sitz der Gesellschaft, das zuständige Registergericht, die Nummer deren Eintragung 

im Handelsregister (HRB ....) und Familiennamen und mindestens ein ausgeschriebener Vorname aller  

Geschäftsführer angegeben werden. Druckaufträge für Geschäftspapiere sollten deshalb nicht erteilt  

werden, bevor die Gesellschaft im Handelsregister eingetragen ist.
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Der Geschäftsführer hat für die GmbH eine ordnungsgemäße, den gesetzlichen Vorschriften ent- 

sprechende separate Buchführung einzurichten. Sie ist fortlaufend und zeitnah zu führen. Nach Abschluss 

jedes Geschäftsjahres hat der Geschäftsführer den Abschluss für das vergangene Geschäftsjahr  

aufzustellen und zwar grundsätzlich innerhalb dreier Monate nach Ende des Geschäftsjahres; nur für  

sogenannte kleine Gesellschaften verlängert sich die Frist auf bis zu sechs Monate. Als ordnungsgemäß 

und fristgerecht aufgestellt gilt der Jahresabschluss nur, wenn er vom Geschäftsführer auch fristgemäß 

unterschrieben ist; es genügt nicht, wenn der Steuerberater den Abschluss unterschreibt, er muss vom 

Geschäftsführer unterzeichnet werden.

Die Jahresabschlüsse aller mittleren und großen Gesellschaften mit beschränkter Haftung müssen,  

wenn auch in unterschiedlicher Intensität je nach Größenklasse von einem Wirtschaftsprüfer, einer  

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft oder einem vereidigten Buchprüfer geprüft und mit einem Prüfungsver-

merk versehen werden. Die Jahresabschlüsse aller Gesellschaften mit beschränkter Haftung müssen  

innerhalb ebenfalls strikt geltender gesetzlicher Frist dem Registergericht eingereicht und – ebenfalls je 

nach Unternehmensgröße – auch veröffentlicht werden. Für prüfungspflichtige Gesellschaften ist es  

unerlässlich, dass möglichst frühzeitig, jedenfalls aber noch vor Abschluss des Geschäftsjahrs, in Ab- 

sprache mit dem steuerlichen Berater des Unternehmens der Abschlussprüfer bestimmt und bestellt wird. 

Mit dem Abschlussprüfer muss vor allem der Terminplan auf das genaueste abgesprochen werden.

Obwohl der Geschäftsführer erwarten kann, dass ihn – entsprechend frühzeitige und vollständige  

Information vorausgesetzt – der steuerliche Berater und der Abschlussprüfer über alle mit Buchführung 

und Jahresabschluss zusammenhängenden Fragen umfassend beraten und instruieren werden, bleibt es 

doch der Geschäftsführer, der letztlich die volle Verantwortung trägt. Der Geschäftsführer muss auch den 

steuerlichen Berater und den Abschlussprüfer daraufhin überwachen, dass sie ord-nungsgemäß arbeiten 

und insbesondere auch die gegebenen Fristen einhalten. Der Geschäftsführer kann sich gegebenenfalls 

nicht damit entschuldigen, dass die Berater und Prüfer säumig gewesen sind.

Der Gesetzgeber hat in den §§ 238 ff. des Handelsgesetzbuches umfangreiche und detaillierte  

Vorschriften über die Buchführung und Bilanzierung aller Handelsgesellschaften erlassen. Es ist  

unerlässlich, dass sich der Geschäftsführer wenigstens über die Grundzüge dieser Vorschriften informiert; 

eine Verletzung der Buchführungspflicht kann gem. § 283 Abs. 1 Nr. 5 StGB sogar u. U. zur Strafbarkeit 

führen. Von äußerster Wichtigkeit ist ferner, dass der Geschäftsführer stets Geschäfte der GmbH auf das 

strengste von privaten Angelegenheiten, aber auch von den Geschäften anderer Handelsunternehmen, 
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die der Inhaber etwa betreibt, getrennt hält. Jegliche Vermischung im Vermögen, in der Geschäftsab- 

wicklung, im Personal usw. führt im Ergebnis dazu, dass die mit der GmbH erstrebte Haftungsbe- 

schränkung nicht anerkannt wird. Wer die Geschäfte der GmbH nicht strikt von anderen Geschäften  

getrennt hält, kann sich die Gründung und den Betrieb einer GmbH überhaupt sparen.

Die GmbH pflegt ihren Geschäftsführern (nicht den Gesellschaftern als solchen) ein regelmäßiges  

Gehalt zu zahlen. Solche Gehaltszahlungen sollten immer nur auf der Grundlage einer festen schrift- 

lichen, jederzeit in den Gesellschaftsakten vorzeigbaren Vereinbarung erfolgen, insbesondere beruhend 

auf dem Geschäftsführeranstellungs- oder -dienstvertrag. Andererseits empfiehlt es sich dringend,  

vereinbarte Geschäftsführervergütungen auch regelmäßig auf ein privates Konto des Geschäftsführers 

auszuzahlen. Über die Zahlung solcher Geschäftsführergehälter hinaus sind in der GmbH während des 

Jahres laufende oder einmalige Entnahmen grundsätzlich verboten. Ein Verstoß gegen dieses Verbot ist 

mit vielfältigen Haftungs- aber auch strafrechtlichen Risiken verbunden. Wenn es sich um Auszahlungen 

handelt, denen weder Gewinnverwendungsbeschlüsse noch wirksame Leistungsvereinbarungen wie unter 

fremden Dritten zugrundeliegen, liegen steuerlich sogenannte verdeckte Gewinnausschüttungen vor  

(der Anteilseigner wird hierdurch begünstigt, weil Gewinne nur zum Abgeltungsteuersatz besteuert  

werden, die Gesellschaft belastet, weil keine Betriebsausgaben vorliegen). Gewinne dürfen erst ausge-

schüttet werden, wenn der Jahresabschluss aufgestellt ist und zusätzlich ein ordnungsgemäßer Gesell-

schafterbeschluss über die Gewinnverwendung gefasst worden ist. Dieser Gesellschafterbeschluss sollte 

jederzeit durch ein schriftliches, datiertes Protokoll nachweisbar sein; nur der in der Bilanz ausgewiesene 

Gewinn darf ausgeschüttet werden. Die Ausschüttung ist auch steuerrechtlich in der Regel ein schwieriger 

Vorgang, der nicht ohne Einschaltung des steuerlichen Beraters in Gang gesetzt werden sollte.

Um jederzeit die strenge Trennung von Gesellschafter und Gesellschaftssphäre zu gewährleisten, benötigt 

die GmbH eine gut organisierte Aktenführung. Akten der GmbH und privates Schriftgut müssen sauber 

voneinander getrennt sein. Nicht nur zur Bilanzfeststellung und Gewinnausschüttung sondern auch noch 

für vielfältige andere Zwecke ist es wichtig, dass die notwendigen Gesellschafterbeschlüsse formgerecht 

gefasst und in Form von Protokollen jederzeit nachprüfbar dokumentiert werden. Wenn die Beschlüsse der 

Gesellschafter nicht fortlaufend in ein gebundenes Protokollbuch eingetragen werden, sollten die Nieder-

schriften über die Gesellschafterversammlungen fortlaufend nummeriert und gesondert abgelegt werden. 

Bei der Einmann-GmbH bedarf jedes Rechtsgeschäft zwischen der GmbH und dem Geschäftsführer der 

schriftlichen Niederlegung.
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Der Geschäftsführer ist verpflichtet, den Gesellschaftern Anzeige zu erstatten, wenn ein Verlust in Höhe 

der Hälfte des Stammkapitals eingetreten ist. Der Geschäftsführer macht sich strafbar, wenn er diese  

Verpflichtung verletzt.

Der Geschäftsführer ist verpflichtet, eine Gesellschafterversammlung einzuberufen, wenn die Hälfte des 

Stammkapitals verloren ist (§ 49 Abs. 2 GmbHG). Er muss weiter unverzüglich Insolvenzantrag stellen, 

wenn die Gesellschaft überschuldet oder zahlungsunfähig ist. Die Insolvenzantragspflicht besteht jeden-

falls immer dann, wenn die GmbH mehr Verluste angesammelt hat als den Betrag ihres Stammkapitals, 

oder wenn Zahlungsunfähigkeit vorliegt. Letzteres wird angenommen, wenn die Liquiditätslücke mehr  

als 10 v. H. der fälligen Gesamtverbindlichkeiten der GmbH beträgt und voraussichtlich nicht binnen drei  

Wochen zu beheben ist (sonst bloße Zahlungsstockung). Der Geschäftsführer ist gehalten, ständig zu 

prüfen, ob Krisensymptome vorliegen, die zu einem Insolvenzgrund führen können. Besonderheiten gelten 

für den Fall, dass Gesellschafterdarlehen bestehen. Die Verletzung dieser Verpflichtung zur rechtzeitigen 

Stellung des Insolvenzantrags kann sowohl zur Strafverfolgung („Insolvenzverschleppung“ bei Ver- 

zögerung um mehr als eine bei Sanierungsaussicht zugestandene Frist von drei Wochen) als auch zu  

persönlicher Haftung des Geschäftsführers für Gesellschaftsschulden führen (§§ 64, 84 GmbHG; i. V. m.  

§ 823 Abs. 2 BGB). Bei Insolvenzverschleppung haftet der Geschäftsführer den Altgläubigern auf den  

Quotenschaden (d. h. die Verringerung der Insolvenzquote aufgrund der späteren Insolvenzeröffnung  

– berechnet und geltend gemacht vom Insolvenzverwalter), Neugläubigern unmittelbar sogar auf den  

sogenannten Kontrahierungsschaden (also den Schaden, der im Eingehen des Geschäftskontaktes über-

haupt besteht, sofern nicht dem Ge-schäftspartner ein Mitverschulden gemäß § 254 BGB zur Last fällt). 

Dies gilt auch dann, wenn die Überschuldung deshalb nicht erkannt worden ist, weil keine ordnungs-

gemäßen Bilanzen erstellt wurden. Diese Haftung ist äußerst streng; insbesondere trifft den Geschäfts-

führer, der den Insolvenzantrag verspätet stellt, die Beweislast, dass sein Unterlassen nicht  

rechtswidrig und schuldhaft war. 

Daneben treten Risiken aus der sogenannten Innenhaftung, d. h. Schäden, die die Gesellschafter  

aufgrund schuldhafter Fehlentscheidungen erleiden. Im Zweifel ist dem Geschäftsführer daher anzuraten, 

einen Gesellschafterbeschluss herbeizuführen, da (außer in den Fällen der Existenzgefährdung einer  

Gesellschaft) ein auf Weisung der Gesellschafter vorgenommener Rechtsakt nicht zu einer Haftung des  

Geschäftsführers führen kann. Eine in Satzung oder Geschäftsordnung bzw. Anstellungsvertrag vor-

gesehene Ressortaufteilung ändert nichts an der Gesamtverantwortung der Geschäftsleitung, beschränkt 

jedoch deren Pflichtenprogramm auf die Überwachung der sorgfältigen Wahrnehmung der Zuständig-
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keiten der Geschäftsführerkollegen. In Anstellungsverträgen können für die Fälle lediglich fahrlässiger 

Schädigung Haftungsbeschränkungen und -ausschlüsse enthalten sein (anders als bei Vorständen einer 

Aktiengesellschaft). Immer mehr Unternehmen schließen zur Absicherung ihrer Geschäftsführer gegen 

Schadenersatzklagen interner und externer Art sogenannte „D & O (directors and officers liability)- 

Versicherungen“ ab.

Geschäftsführern, Prokuristen oder zum gesamten Geschäftsbetrieb ermächtigten Handlungsbevoll- 

mächtigten darf aus Mitteln der Gesellschaft Kredit nur dann gewährt werden, wenn in Höhe des Kredit-

betrags freie Rücklagen vorhanden und in der Bilanz ausgewiesen sind. Der Geschäftsführer haftet  

persönlich, wenn er entgegen dieser zwingenden gesetzlichen Bestimmung Geld aus der Gesellschaft  

auszahlt oder die Auszahlung duldet (§§ 43 Abs. 2, 30 Abs. 1 GmbHG). Dies gilt im Regelfall auch,  

wenn der Kredit zu üblichen Konditionen und Besicherungen ausgereicht wurde und die Rückzahlungs-

fähigkeit des Gesellschafters außer Frage steht!

Der Geschäftsführer muss dem Registergericht unverzüglich eine neue unterzeichnete Gesellschafterliste 

einreichen, aus der sich Name, Vorname, Geburtsdatum, Wohnort der Gesellschafter sowie die Nenn-

beträge der gehaltenen Stammeinlagen ergeben, wenn sich Veränderungen ergeben haben, die nicht unter 

notarieller Mitwirkung zustande gekommen sind (z. B. als Folge eines Erbfalles). Hat jedoch ein Notar 

durch Beurkundung mitgewirkt (etwa bei einer Kapitalerhöhung mit Beitritt anderer Gesellschafter, oder 

bei einer Abtretung des Anteils), muss der Notar eine neue Liste einreichen. Diese Listen (§ 40 GmbHG) 

werden im Handelsregister elektronisch für jedermann einsehbar einge-stellt und sind Grundlage ggf. auch 

gutgläubigen Erwerbs des Anteils vom Eingetragenen. Jeder Ge-sellschafter tut also gut daran, die einge-

stellte Liste regelmäßig zu überprüfen (ist dort sein Anteil versehentlich einer anderen Person zugeordnet, 

könnte diese andere Person den Anteil wirksam verkaufen, obwohl sie nicht ihr wahrer Inhaber ist!). Zur 

leichteren Unterscheidbarkeit müssen die Anteile in der Liste mit Nummern versehen sein.  

Der Geschäftsführer hat umfangreiche Pflichten steuerlicher Art; ihre Verletzung ist häufig mit Strafe be-

droht. Für viele Steuern, etwa auch die Lohnsteuer, Umsatz- und Gewerbesteuer, haftet der Geschäftsfüh-

rer persönlich, wenn sie nicht ordnungsgemäß angemeldet und (zumindest in derselben Quote wie andere 

Gläubiger bedient werden) abgeführt werden (z.B. gemäß § 69 i.V.m. § 34 der Abgabenordnung). Dass 

ein Geschäftsführer geglaubt hat, seine Mitgeschäftsführer erledigten die Dinge ordnungsgemäß, kann ihn 

regelmäßig nicht entlasten, ebenso wenig fehlende steuerrechtliche Kenntnisse. Sind mehrere Geschäfts-

führer bestellt, so sollte deren Verantwortungsbereich jeweils klar schriftlich abgegrenzt sein; andernfalls 

Notariat Bohr und Adler | Hermannstr. 43 | 56564 Neuwied | Tel.: 0 26 31 – 39 90 0 | Fax: 0 26 31 – 39 90 30 | notariat@ bohrundadler.de | www.bohrundadler.de 

 

DQS-zertifiziert  
nach ISO 9001:2008

5



gehen die Steuerbehörden davon aus, dass jeder Geschäftsführer in vollem Umfang für alle Steuer-

angelegenheiten verantwortlich ist. Eine Überwachungsverantwortung allerdings trifft auch den nicht  

für die Buchhaltung zuständigen Mitgeschäftsführer.

In ähnlicher Weise haftet der Geschäftsführer für die ordnungsgemäße Abführung der Sozialver- 

sicherungsabgaben, insbesondere der Arbeitnehmeranteile (auch wenn gar kein Lohn mehr tatsächlich 

ausbezahlt wurde, außer es ist keine ausschöpfbare Kreditlinie mehr vorhanden). Die Nichterfüllung  

dieser Pflicht ist gem. §§ 14, 266 a StGB sogar unter Strafe gestellt. Das Gericht kann jedoch gemäß  

§ 266 a Abs. 5 StGB von Strafe absehen, wenn der Geschäftsführer der Einzugsstelle spätestens im Zeit-

punkt der Fälligkeit schriftlich die Höhe der vorenthaltenen Beträge mitteilt und darlegt, warum die frist-

gemäße Zahlung trotz ernsthaften Bemühens nicht möglich ist. Bei Nachentrichtung der Beträge innerhalb 

der von der Einzugsstelle bestimmten Frist bleibt der Geschäftsführer in jedem Fall straffrei.

Der Geschäftsführer muss der zuständigen Gemeinde die Gründung der GmbH innerhalb eines Monats 

nach der notariellen Beurkundung auf amtlich vorgeschriebenem Vordruck mitteilen; diese setzt das 

Finanzamt von Amts wegen in Kenntnis. Eine besondere Anmeldepflicht an die zuständige Finanzbehörde 

vor Eröffnung des Betriebs besteht für eine GmbH, die Waren gewinnen oder herstellen will, an deren  

Gewinnung, Herstellung etc. eine Verbrauchssteuerpflicht (z. B. Biersteuer) geknüpft ist oder bei der 

besondere Verkehrssteuern anfallen.

Auch gewerberechtlich gilt die GmbH als selbständige juristische Person. Eine neue Gewerbeanmeldung 

ist deshalb auch dann erforderlich, wenn die Inhaber oder Geschäftsführer der GmbH schon bisher einen 

Gewerbebetrieb geführt haben.

Der Geschäftsführer hat ferner dem Handelsregister die jeweils aktuelle Geschäftsanschrift (Zustell- 

anschrift) mitzuteilen; gleiches gilt für etwaige Änderungen. Diese Anschrift wird im Handelsregister 

eingetragen.

Ist die GmbH persönlich haftende Gesellschafterin einer GmbH & Co. KG, so gelten viele der genannten 

Verpflichtungen auch für die Kommanditgesellschaft. Insbesondere müssen die Geschäftspapiere der 

GmbH & Co. KG die gleichen Angaben enthalten, wie sie für die GmbH vorgeschrieben sind und zwar  

nebeneinander für die GmbH und die KG.
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